
Anzeige 
zur Verbrennung pflanzlicher Abfälle gem. § 3 bzw. § 4 Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen 

außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen (PflAbfV) i.V.m. § 8 Hessisches Waldgesetz HWaldG 

HINWEISE:  

- Die Anzeige hat mindestens 2 Werktage vor dem beabsichtigten Tag der Verbrennung zu erfolgen! 

- Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist nur außerhalb der Ortslage (Außenbereich) gestattet. 

 

An die 
Marktgemeinde Eiterfeld 
Fürstenecker Straße 2 
36132 Eiterfeld 

Eingang am:  

Verteiler: 

☐ Polizei  Fax: 06652 9658 12 

☐ Leitstelle Fax: 0661 8392205 
 

1 Angaben zum / zur Anzeigenden:  

Name, Vorname: 
 
 

Geburtsdatum: 

Straße:  
 
 

Telefon: 

PLZ, Ort: 
 
 

Email: 
 

2. Ich zeige die Verbrennung pflanzlicher Abfälle wie folgt an:  

Lage des Grundstücks (Flur, Flurstück, Gemarkung Größe des Grundstückes: 
m² 

Folgende Mindestabstände werden eingehalten:  
 

100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden, Zelt- oder Lagerplätzen 
  35 m von sonstigen Gebäuden 
    5 m zur Grundstücksgrenze 
100 m von Bundesautobahnen und autobahnmäßig ausgebauten Fernverkehrsstraßen, zu Lagern  

Mit brennbaren Flüssigkeiten oder mit Druckgasen, zu Betrieben, in denen explosionsgefährliche Stoffe 
hergestellt, verarbeitet oder gelagert werden 
50 m von sonstigen Verkehrswegen 
100 m von Naturschutzgebieten; von Wäldern, Mooren und Heiden 
20 m von Baumalleen, Baumgruppen, Einzelbäumen, Schutzpflanzungen, Naturdenkmälern und nicht 
abgeernteten Getreidefeldern 
 

☐ Es werden Baumteile aus Gründen des Waldschutzes gegen tierische Schädlinge im Wald verbrannt (§  

Abs. 4 Z. 3 HWaldG). Im Wald darf nur montags bis freitags verbrannt werden, samstags ist das Verbrennen 
unzulässig. 

 

Zeitraum der Verbrennung (nur Montag bis Freitag in der Zeit von 8 – 16 Uhr, Samstag von 8 – 12 Uhr 

Datum 
 
 

Uhrzeit (von) 
 

Uhrzeit (bis) 
 

Art und Menge des Abfalls 

Abfallart 
 
 

Menge 
                                m³ 

3. Folgende Aufsichtsperson/en ist / sind ständig anwesend:  

Name, Vorname 
 
 

Straße  PLZ, Ort Geburtsdatum 

Name, Vorname 
 
 

Straße PLZ, Ort Geburtsdatum 

Von den gesetzlichen Bestimmungen der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen 
außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen (auf Folgeseite) habe ich Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich 
zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen beim Verbrennen der Abfälle.  
Ebenfalls ist mir bekannt, dass bei mir bei Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung das Abbrennen 
der Abfälle untersagt werden kann. 
 

Ort, Datum 
 
 

Unterschrift Anzeigende(r) 
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